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FACHHOCHSCHULE BINGEN   

Diplom-Studiengang Bioinformatik
_________________________________________________________
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Anmerkungen


 1  
Die Diplomarbeit darf mit Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses an einer 


Einrichtung außerhalb der Fachhochschule Bingen angefertigt werden, wenn sie auch dort betreut 

werden kann. Für experimentelle Arbeiten in den Labors der Fachhochschule Bingen ist aus 


versicherungsrechtlichen Gründen eine 
Berechtigungsbescheinigung erforderlich.



2  
Hier kann zunächst der Arbeitstitel eingetragen werden. Exaktes Thema siehe  3.



Bei Gruppenarbeit ist der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des Einzelnen so genau 


anzugeben, dass eine eindeutige Abgrenzung ermöglicht wird, die deutlich und unterscheidbar zu 

bewerten ist und die Anforderung nach PO § 10.1 erfüllt 


 

3 Hier ist das in das Diplomzeugnis aufzunehmende Thema einzutragen. 


4 Die Diplomarbeit wird nur ausgegeben, wenn das praktische Studiensemester oder gleichwertige Praxisobjekte oder ein Auslandssemester als erfolgreich nachgewiesen werden. (DPO § 23.3)


5
Die Ausgabe der Diplomarbeit erfolgt spätestens zwei Monate nach Abschluss der Fachprüfungen. 

(DPO § 10.2)


6 Der Aufgabensteller teilt dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses die Ausgabe durch die Vorlage 
der zwei Ausführungen des Begleitzettels mit bestätigtem Ausgabedatum und der Bearbeitungszeit mit. 
(DPO § 10.2)


7 Die Bearbeitungszeit beträgt drei Monate


8 Sie kann auf Antrag des Studierenden um höchstens zwei Monate verlängert werden. Wird die Diplomarbeit zeitgleich mit Lehrveranstaltungen des Pflicht- oder Wahlpflichtbereichs angefertigt oder in einer Einrichtung außerhalb der Fachhochschule, kann sie entsprechend verlängert werden. Höchstens jedoch auf insgesamt sechs Monate. (DPO § 10.3)


9 Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Monate  der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden (§ 10.4).


10 Die Diplomarbeit ist fristgerecht in 3-facher Ausfertigung dem Vorsitz des Prüfungsausschusses 

abzuliefern. Bei Abgabe haben die Studierenden schriftlich zu versichern, dass sie ihre Arbeit  

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Der 

Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei nicht fristgerechter Abgabe gilt die Diplomarbeit als 
nicht bestanden.(§ 10.6)


11 
Die Diplomarbeit ist von zwei Personen, die als Prüfende zugelassen sind zu bewerten. Eine der beiden Personen soll die Arbeit betreut haben. (§ 10.7)


12 Sperrfrist für nicht freigegebene Diplomarbeiten



Die Diplomarbeit verbleibt während der Sperrfrist bei dem internen Betreuer. Ein Deckblatt der Arbeit 

geht an die Bibliothek zur Archivierung.







